
 
 

 

Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

 

Studienordnung  

für den Masterstudiengang  

Auditing, Finance and Taxation (M. A.) 

an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

 

in der Fassung der Genehmigung durch das Präsidium der Stiftung Fachhochschule Osnabrück vom 

26.05.2010, veröffentlicht am 27.05.2010 

 

 

§ 1 Verweis auf weitere Regelungen 

Mit dieser Studienordnung sind weitere Ordnungen zu beachten: 

- Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung der Fachhochschule Osnabrück,  

- Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Auditing, Finance and Taxation 

(M. A.). 

Die gültigen Fassungen der Ordnungen und weitere aktuelle Hinweise zur Studienorganisation sind im Inter-

net auf der Homepage unter den Rubriken „Studium“ und „Lehre“ abgelegt. Dies sind unter anderem: 

- Semesterzeitplan mit wichtigen Terminen zum Studium, 

- Jährliches Lehrangebot in den Masterstudiengängen, 

- Organisation Masterarbeit. 

Eine ausführliche Beschreibung der Module ist im Modulplanungssystem (MOPPS) auf der Homepage der 

Fakultät abgelegt. 

 

§ 2 Art und Umfang der Prüfungen 

Art und Anzahl der Prüfungsleistungen sowie die zugehörigen Prüfungsanforderungen sind in Anlage 1 fest-

gelegt. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Anlage 1: Studienverlaufsplan 

 

Semester Prüfungsleistungen 
Modul 

1 2 3 4 

Leis-
tungs-
punk-

te Art 
Gewich-

tung 

AFT PW I: Einzel- und Konzernabschluss 
nach HGB 

X    5 K2  

AFT R I: Zivilrecht X    10 K3 oder K4*  

AFT B I: Investition und Finanzierung, 
Volkswirtschaftslehre 

X    10 
(K3 und M)  

oder  
(K4 und M)* 

60 : 40 

AFT S I: Grundlagen der Besteuerung X    5 K2  

AFT PW II: International anerkannte Rech-
nungslegungsgrundsätze (IAS/ 
IFRS) 

 X   5 
K2 oder  

(K2 und PB)* 
60 : 40 

AFT PW III: Unternehmensbewertung und 
Jahresabschlussanalyse 

 X   5 
K2 oder  

(K2 und PB)* 
60 : 40 

AFT PW IV: Prüfungswesenspezifische 
Schlüsselqualifikationen 

 X   5 Pr  

AFT R II: Gesellschaftsrecht  X   10 
(K3 und M) 

oder  
(K4 und M)* 

60 : 40 

AFT S II: Verkehrsteuern  X   5 K2  

AFT PW V: Jahresabschlussprüfung, Sonder-
prüfungen und Berufsrecht 

  X  10 
K3 und  

(H oder M)* 
60 : 40 

AFT B II: Rechnungswesenorientierte Be-
triebswirtschaftslehre  

  X  10 
K3 oder  

(K3 und PB)* 
 

AFT S III: Unternehmensbesteuerung   X  10 K3 oder K4*  

AFT IKM: Interdisziplinäres Klausurenmodul    X 5 KB 50 : 50 

AFT S IV: Internationale Besteuerung    X 5 K2  

AFT S V: Vertiefende Aspekte der Besteue-
rung 

   X 5 
K2 und  

(H oder R)* 
70 : 30 

Masterarbeit  
(zwingend aus dem Bereich wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und 
Berufsrecht) 

   X 15 
Masterarbeit 

und M 
70 : 30 

Gesamt     120   

 

Erläuterung 

Modulbezeichnungen: 
AFT Auditing, Finance and Taxation PW Prüfungswesen 
B Betriebswirtschaftslehre R Recht 
IKM Interdisziplinäres Klausurenmodul S Steuern 

Prüfungsleistungen: 

* nach Wahl der Prüferin / des Prüfers K2 2-stündige Klausur 
H Hausarbeit K3 3-stündige Klausur 
KB Klausurenblock: jeweils 3 Klausuren im Umfang  K4 4-stündige Klausur 
 von 4 bis 6 Stunden aus den Bereichen  M Mündliche Prüfung 
 a) Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmens-   (Dauer: circa 30 Minuten) 
  bewertung, Berufsrecht PB Projektbericht 
 b) Steuerrecht  Pr Präsentation 
 Die jeweils beste Klausur aus den beiden Bereichen  R Referat 
 wird für die Notenfindung berücksichtigt; sie muss  
 mit mindestens „ausreichend“ bewertet sein.   


